
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 13. Februar 2015
GZ. BMF-310205/0277-I/4/2014

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3350/J vom 15. Dezember 2014 der 

Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1.: 

Der beschriebene Fall war mir nicht bekannt. 

 

Zu 2. und 3.: 

Gemäß § 14 Abs. 1 Tabakmonopolgesetz (TabMG) 1996 gehören zu der Monopolverwaltung, 

die von der Monopolverwaltung GmbH zu besorgen ist, die Angelegenheiten des 

Kleinhandels mit Tabakerzeugnissen. Dazu zählen insbesondere die Bestellung einer Zahl 

von Tabaktrafikanten, die zur Nahversorgung mit Tabakerzeugnissen erforderlich ist, und die 

damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. 

Die Entscheidung über die Nichtnachbesetzung der den Gegenstand der Anfrage bildenden 

Tabaktrafik erfolgte gesetzeskonform in Anwendung des § 25 Abs.8 TabMG 1996 unter 

Anhörung des zuständigen Landesgremiums der Tabaktrafikanten.
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Zu 4.: 

Falls die Betroffene der Ansicht ist, auf Grund ihrer Behinderung diskriminiert worden zu 

sein, steht es ihr frei, den Zivilrechtsweg zu beschreiten. In diesem Zusammenhang wird auf 

die Beantwortung (2882/AB vom 9. Jänner 2015) der parlamentarischen Anfrage Nr. 3351/J 

vom 15. Dezember 2014 durch den Herrn Bundesminister für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz verwiesen. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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